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der über die sensorischen Nerven zu 
den sensorischen Zentren der Groß
hirnrinde geleitet wird. So stellte Le
nin fest, daß die E. »die unmittelbare 
Verbindung des Bewußtseins mit der 
Außenwelt, die Verwandlung der 
Energie des äußeren Reizes in eine 
Bewußtseinstatsache« ist. (14, 
42/43) Die Reize (Signale) der ver
schiedenen materiellen Gegenstände 
und Prozesse werden durch die Re
zeptoren in frequenzmodulierte 
elektrische Nervenimpulse umge
wandelt. In einem komplizierten 
Nervenprozeß, der Vergleich, Ana
lyse, Synthese, Reduktion und Inva
riantenbildung einschließt, wird in 
der Großhirnrinde ein räumlich
zeitliches Aktivitätsmuster geschaf
fen, welches die neurophysiologi- 
sche Grundlage der E., des sinnli
chen Abbildes der Eigenschaft des 
Gegenstandes ist. Jede E. ist zwar 
begrenzt, aber die Gesamtheit der 
E., die auf der Grundlage der prakti
schen Tätigkeit fortwährend vervoll
ständigt und erweitert wird, liefert 
das notwendige Sinnesmaterial, das 
als Basis des ganzen Erkenntnispro
zesses dient.

Energieverbundsystem »Frie
den« —*■ Zentrale Dispatcher-Ver
waltung der Vereinigten Energiesy
steme

Enklave: vom Territorium eines 
oder mehrerer Staaten vollständig 
umschlossener Gebietsteil eines an
deren Staates, der keine Meereskü
ste hat. E. entstanden häufig als 
Folge feudaler Kleinstaaterei und 
Zersplitterung oder später durch 
neue Grenzziehungen. Auch gegen
wärtig gibt es noch E. (z. B. Büsin- 
gen/BRD in der Schweiz, Bar-le- 
Duc/Belgien in den Niederlanden 
u. a.). Das Bestehen einer E. erfor
dert juristische Regelungen in Form 
völkerrechtlicher Vereinbarungen 
zwischen den betreffenden Staaten, 
vor allem hinsichtlich des Zugangs, 
da aus der umschlossenen geogra

phischen Lage einer E. nicht auto
matisch ein Recht auf Durchgang 
von und zu der E. durch das sie um
schließende Staatsgebiet erwächst. 
Der gesamte Personen-, Güter- und 
Nachrichtenverkehr von und nach 
der E. unterliegt vielmehr grundsätz
lich der Genehmigung, Rechtsord
nung und Kontrolle durch den (die) 
umgebenden Staat(en). Die Lösung 
des Problems der E. kann z. B. auch 
durch Gebietsaustausch erfolgen, 
wie das z. B. in der »Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik 
und dem Senat (von Westberlin) 
über die Regelung der Frage von En
klaven durch Gebietsaustausch« 
vom 20. 12. 1971 geschah (—* Vier
seitiges Abkommen). Der vom frem
den Staatsgebiet umschlossene Teil 
des eigenen Territoriums eines Staa
tes ist für diesen eine —► Exklave.

Enteignung (Expropriation): 
Überführung des kapitalistischen 
Privateigentums an den Produk
tionsmitteln in —*■ gesellschaftliches 
Eigentum im Verlauf der sozialisti
schen Revolution, d. h. grundle
gende Umgestaltung der Eigentums
verhältnisse. Die E. des kapitalisti
schen Privateigentums an den Pro
duktionsmitteln beseitigt den ant
agonistischen Widerspruch zwi
schen dem gesellschaftlichen Cha
rakter der Produktion und dem pri
vaten Charakter der Aneignung (—► 
Grundwiderspruch des Kapitalismus) 
und stellt damit die Übereinstim
mung zwischen Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen her. 
Die konkreten Formen (z. B. ob mit 
oder ohne Entschädigung) und das 
Tempo der E. hängen von den histo
rischen Umständen ab; jedoch ist 
ohne die E. des privatkapitalisti
schen Eigentums an den Produk
tionsmitteln und ihre Überführung 
in gesellschaftliches Eigentum der 
Aufbau des Sozialismus unmöglich. 
Deshalb gehört diese Forderung zu 
den Kriterien, die eine revolutionäre


